
Hallo,

wer Kinder  im  schulpflichtigen  Alter  hat  und  Leistungen  wie   Kinder-
zuschlag, Bürgergeld,  Sozialgeld,  Sozialhilfe, Hilfe zum Lebensunterhalt,
Grundsicherung  im  Alter  und  bei  Erwerbsminderung,  Wohngeld  oder
Asylbewerber-Leistungen bezieht, für die oder den werden die Kosten für
die Schulbücher und Workbooks/Arbeitshefte übernommen (dies gilt nicht
für Schulbücher, die ausgeliehen werden können).

Diese  Leistung  gibt  es  zusätzlich  zu  dem Geld  für  das  Schulmaterial,
welches im August und Februar regelmäßig ausgezahlt wird.

Ihr müsst dazu einen Antrag auf Übernahme der Schulbuchkosten nach §
21 Absatz 6a SGB II stellen und durch die Belege (Schulbuchlisten der
Schule und Quittungen) ergänzen.

Auch  die  Kosten  für  ein  Laptop  oder  Tablet  muss  das  Amt  einmalig
übernehmen,  wenn  die  Schule  schriftlich  bestätigt,  dass  es  für  den
Unterricht notwendig ist.

Wenn ihr hierzu Fragen habt oder Hilfe braucht, könnt ihr gerne zu ins
Büro  kommen oder  euch einen Musterantrag  auf  unserer  Internetseite
herunterladen.

Bürozeiten: Di. & Do.  9:00 – 12:00 Uhr               
Marktstraße 19, 26603 Aurich

Gebt diese Info möglichst an alle weiter, die auch dafür in Frage kommen
könnten.
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